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An die 
 
Präsidentin des Bundesrates 
Mag. Claudia Arpa 
Dr.-Karl-Renner-Ring 3  
1017 Wien 
 
 
 
EU; Subsidiaritätsprüfung des Oö. Landtags; 
Vorschlag für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über mit 
bestimmten neuen genomischen Techniken 
gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 
COM(2023) 411 final vom 5.7.2023; Stellung-
nahme des Oö. Landtags 
 
 
Sehr geehrter Frau Präsidentin! 

 

Im Rahmen der Subsidiaritätsprüfung des Oö. Landtags hat der Ausschuss für Standort-

entwicklung in seiner Sitzung am 21. September 2023 eine Subsidiaritätsstellungnahme 

beschlossen, welche wir Ihnen in der Beilage übermitteln. Konkret handelt es sich dabei um 

folgendes Kommissionsdokument: 

 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über mit 

bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 

gewonnenen Lebens- und Futtermittel sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 

COM(2023) 411 final vom 5.7.2023 

 

Zusammenfassend wird darin festgehalten, dass der Vorschlag  

1. gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt, weil er die bisherige Wahlfreiheit der 

Mitgliedstaaten, den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in ihrem 

Hoheitsgebiet zuzulassen, einzuschränken oder zu verbieten, für den großen Bereich der 

„Neuen genomischen Techniken“ (NGT) faktisch beseitigt und damit das bestehende  

Regelungssystem für die Freisetzung, den Verkauf und die Kennzeichnung von GVO 

weitgehend hinfällig macht; 

Geschäftszeichen: 
L-2013-317723/679-Stw 
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Bearbeiter: Mag. Martin Steinwendner, LL.M.  
Tel: (+43 732) 77 20-11165 

Fax: (+43 732) 77 20 - 21 17 13 
E-Mail: ltdion.post@ooe.gv.at  

 
www.ooe-landtag.at 

 
 

Linz, 22. September 2023 
 
 

Oberösterreichische Landtagsdirektion 
4021 Linz  •  Landhausplatz 1 
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2. durch weite Befugnisse der Kommission zur Erlassung von delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten die Mitwirkungskompetenzen der Mitgliedstaaten an der 

unionalen Rechtsetzung beschneidet und  

3. auf Grund der Wahl einer Verordnung anstatt einer Richtlinie eine verfehlte Rechtsform 

aufweist.  

 

Der Bundesrat wird gebeten, die Stellungnahme in seinen Beratungen zu berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

Der Landtagsdirektor: 

 

 

 

 
(Wolfgang Steiner) 
 
 
Beilage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/landtag-datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Oberösterreichische Landtagsdirektion, Landhausplatz 1, 
4021 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
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